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9lebelfbalter
Rorschach, den 18. März 1943

69. Jahrgang Nr. 1 1

Erscheint wöchentlich

r
*'e'ne Sünder. Eine Genossenschaft hat ihren 16 Eierlieferanfen einen Ueberpreis von einem halben

Iraq6" Pro ,Stuck. Dezahlt' insgesamt Fr. 5.65. Diesen halben Rappen hat die Genossenschaft selbst ge-
Buh j6 ^'er zum vorgeschriebenen Verkaufspreis weitergelieferf. Trofzdem mufjfe sie 50 Fr.

die e'
10 Fr' ^os,en bezahlen, und auch die 16 Lieferanten blieben nichf ungeschoren. Eine Witwe,

FranLmen 'Widerrechtlichen Gewinn» von acht Rappen erzielt hatte, wurde dafür amtlicherseits um drei
tanken erleichtert.

Auf jedem Weg ist eine Falle,
Nur oft nicht gross genug für alle.
Naturgesetzgemäss, wer klein
Gheit leichter in ein Loch hinein.
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